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25. Jahrgang Nr. 07/2026

Redaktionsschluss: Montag, den 20. Juli 2026, um 11:00 UhrDie August-Ausgabe erscheint am 1. August 2026

Der Geltungsbereich umfasst die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld und die Mitgliedsgemeinden
Kranichfeld mit den Ortsteilen Barchfeld und Stedten,

Rittersdorf, Tonndorf, Hohenfelden, Nauendorf und Klettbach mit dem Ortsteil Schellroda.

Samstag, den 4. Juli 2026

bunt, laut und lebendig
In unseren Kitas ist immer was los.
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Öff nungszeiten des Bürgerbüros

Montag 09:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 17:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
1. Samstag im Monat 09:00 - 11:00 Uhr

Dienstzeiten der Verwaltung
Montag 09:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
Telefon    036450 345-0        Website   www.vg-kranichfeld.de
Telefax    036450 345-15       E-Mail    info@vg-kranichfeld.de

Allgemeines

NOTRUF

Polizei 110
Feuerwehr 112
Giftinformationszentrum 0361 730730
Polizeistation Bad Berka 036458 5830
Polizeiinspektion Weimar 03643 8820
Hochwasseransagedienst 0180 5003006 
Störungsnummer Strom 0800 6861166
Störungsnummer Gas 0800 6861177
Störungsnummer Wasser 03643 7444444
Störungsnummer Abwasser 0172 6960003

Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden

Mitgliedsgemeinde Bürgermeister Sprechstunde Telefon / E-Mail / Internet
Stadt Kranichfeld Jörg Bauer Dienstag 15:00 - 18:00 Uhr

jeden letzten Donnerstag in 
Stedten 16:00 - 18:00 Uhr

036450 345-11 buergermeister@kranichfeld.de,
 www.kranichfeld.de

Gemeinde Rittersdorf Ellen Huschke Mittwoch 17:30 - 18:30 Uhr 036450 42167 gemeinde@rittersdorf.info, www.rittersdorf.info
Gemeinde Tonndorf Tony Röser Montag 17:00 - 19:00 Uhr 036450 42419 buergermeister@gemeinde-tonndorf.de, 

 www.gemeinde-tonndorf.de

Gemeinde Hohenfelden Thomas Morche Donnerstag 18:00 - 19:00 Uhr 036450 42351 thomas.morche@web.de, www.hohenfelden.de
Gemeinde Nauendorf Marek Heusinger Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr 036209 349 buergermeister@gemeinde-nauendorf.de, 

 www.gemeinde-nauendorf.de

Gemeinde Klettbach André Köhler Montag 17:00 - 19:00 Uhr 036209 346 info@klettbach.de, www.klettbach.de

Kultur- und Tourismusamt Kranichfeld

Baumbachplatz 1, 99448 Kranichfeld
Frau Mnich, Frau Schrammek, 036450 42021
Kernöff nungszeiten: Montag bis Freitag 10:00 - 13:00 Uhr

Telefonverzeichnis
Gemeinschaftsvorsitzender Herr Menge 036450 345-20
Hauptamt Frau Grau 036450 345-21
Hauptamt Frau Werner 036450 345-22
Hauptamt Frau Krüger 036450 345-23
Hauptamt Meißner / Klinkert 036450 345-24
Hauptamt Frau Gerstberger 036450 345-27
Kämmerei Frau Rahm 036450 345-31
Kämmerei Frau Schneider 036450 345-35
Kämmerei Frau Knöfel 036450 345-34
Kasse Frau Fröbel 036450 345-32
Kasse Herr Rieger 036450 345-33
Bürgerbüro/Feuerwehr Frau Lichtenecker 036450 345-41
Bürgerbüro Herr Ohnesorge 036450 345-42
Ordnungsamt Herr Merten 036450 345-52
Ordnungsamt Frau Schambach 036450 345-51
Standesamt/Friedhof Frau Zentgraf 036450 345-54
Bauamt Herr Kästner 036450 345-61
Bauamt Frau Brinkmann 036450 345-62
Bauamt Herr Hellriegel 036450 345-63
Bauamt Herr Kämmer-Heuser 036450 345-64
Polizei Herr Kabbe 036450 437-12

Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 erreichen 
Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst. In akuten Fällen wenden Sie 
sich an den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Schiedsstelle
Bei uns können Sie nur gewinnen.
Das Schiedswesen besteht seit über 170 Jahren,
 und ist eine vorgerichtliche, bürgernahe sowie 

unparteiische Schlichtungsorganisation.

Geschlichtet werden können:
Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beleidigungen, 

Bedrohungen, Körperverletzung,
Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch

Wer schlichtet?

Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

E-Mail info@vg-kranichfeld.de
Telefon 036450 345-41 und -42 (Bürgerbüro)

Schiedstelle
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Gemeinde Rittersdorf

Gemeinde Tonndorf

Amtlicher Teil

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Rit-
tersdorf vom 18.03.2026

061-12/2026
Die Niederschrift aus dem öffentlichen Teil zur Sitzung des Gemeinde-
rates Rittersdorf vom 10.12.2025 wird bestätigt.

062-12/2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Rittersdorf beschließt gemäß § 57 
Abs. 1 ThürKO die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 mit 
den Anlagen Haushaltsplan und Stellenplan, mit den Änderungen aus 
der Sitzung am 18.03.2026.

063-12/2026
Auf der Grundlage des § 62 ThürKO beschließt der Gemeinderat der 
Gemeinde Rittersdorf den Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029 in 
der vorgelegten Fassung.

064-12/2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Rittersdorf beschließt, dass zum be-
absichtigten Entwurf zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Bad Berka keine Einwände bestehen und keine eigenen Planun-
gen vorliegen, die den Entwurf zur 2. Änderung des Flächennutzungs-
planes berühren.

065-12/2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Rittersdorf beschließt die Interkom-
munale Vereinbarung über die anteilige Kostenübernahme gemeinsa-
mer Leistungen zwischen der Stadt Kranichfeld und der Gemeinde 
Rittersdorf im Entwurf vom 10.03.2026.

Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Tonndorf

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.  Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 30. Dezember 2025 (GVBl. S. 22, 47) in Verbindung mit 
§§ 1, 2, 10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (Thür-
KAG) in der Fassung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zu-
letzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. 
S. 277, 288) sowie des § 33 des Thüringer Bestattungsgesetzes vom 
19. Mai 2004 (GVBl. S. 505), zuletzt geändert durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 284) und des § 27 der Fried-
hofssatzung der Gemeinde Tonndorf vom 21.04.2010 hat der Gemein-
derat der Gemeinde Tonndorf in der Sitzung vom 29.04.2026 die fol-
gende Gebührensatzung beschlossen:

Inhaltsverzeichnis:
§ 1 Gebührenerhebung
§ 2 Gebührenschuldner
§ 3 Entstehung der Gebührenschuld, Fälligkeit
§ 4 Rechtsbehelfe/ Zwangsmittel
§ 5 Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten 
§ 6 Gebühren für die Nutzung der Trauerhalle
§ 7 Verwaltungsgebühren
§ 8 Gleichstellungsklausel
§ 9 Inkrafttreten

§ 1 Gebührenerhebung
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen und An-
lagen im Rahmen der Friedhofssatzung der Gemeinde Tonndorf vom 
21.04.2010 werden Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührensatzung 
erhoben.

§ 2 Gebührenschuldner
(1)	 Schuldner der Gebühren für Leistungen oder Genehmigungen 

nach der Friedhofssatzung ist:
a.	 bei der Erstbestattung der nach dem Thüringer Bestattungs-

gesetz (ThürBestG) Bestattungspflichtige.
b.	 wer eine oder mehrere der in der Satzung aufgeführten Leis-

tungen beantragt oder in Auftrag gibt.
(2)	 Für die Gebührenschuld haftet in jedem Falle auch

a.	 der Antragsteller,
b.	 diejenige Person, die sich der Gemeinde Tonndorf gegenüber 

schriftlich zur Tragung der Kosten verpflichtet hat.
(3)	 Mehrere Schuldner sind Gesamtschuldner. 

§ 3 Entstehung der Gebührenschuld, Fälligkeit
(1)	 Die Gebührenschuld entsteht mit Beantragung einer Leistung, 

spätestens mit der Inanspruchnahme der jeweiligen Leistung.
(2)	 Die Gebühren sind sofort nach Bekanntgabe des entsprechenden 

Gebührenbescheids fällig.

§ 4 Rechtsbehelfe/ Zwangsmittel
(1)	 Die Rechtsbehelfe gegen Gebührenbescheide aufgrund dieser 

Satzung regeln sich nach den Bestimmungen der Verwaltungsge-
richtsordnung in der jeweils gültigen Fassung.

(2)	 Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen die Heranziehung 
zu Gebühren nach dieser Gebührensatzung wird die Verpflichtung 
zur sofortigen Zahlung nicht aufgehoben.

(3)	 Für die zwangsweise Durchsetzung der im Rahmen dieser Sat-
zung erlassenen Gebührenbescheide gelten die Vorschriften des 
Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes in 
der jeweils gültigen Fassung.

§ 5 Gebühren für den Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten
(1)	 Einzelgrabstätte Erdbestattung
      	 (20 Jahre Ruhezeit, für eine Erdbestattung)

- zur Beisetzung eines Verstorbenen	                 1.150,00 €
bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
- Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr 	      57,50 €

(2)	 Einzelgrabstätte Erdbestattung
      	 (30 Jahre Ruhezeit, für eine Erdbestattung und bis zu vier Urnen)

- zur Beisetzung eines Verstorbenen 	                  2.804,00 €
ab dem vollendeten 5. Lebensjahr  
- Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr	                     93,47 €

(3)	 Familiengrabstätte Erdbestattung
      	 (30 Jahre Ruhezeit, für zwei Erdbestattungen und bis zu acht Ur-

nen)                                                                                 5.474,00 €
- Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr	                   182,47 €

(4)	 Urnengrabstätte (20 Jahre Ruhezeit, für bis zu vier Urnen)
- Urnengrabstätte 			                    1.546,00 €
- Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr                     77,30 €

(5)	 Urnengrabstätte in der Gemeinschaftsanlage - anonym –
      	 (20 Jahre Ruhezeit, für eine Urne)                             486,00 €
(6)	 Urnengrabstätte in der Gemeinschaftsanlage - mit Inschrift an der 

Stele – (20 Jahre Ruhezeit, für eine Urne, inkl. Pflege und Inschrift 
auf der Stele, das Nähere hierzu wird verwaltungsintern geregelt)

                                                                                                1.270,00 €

§ 6 Gebühren für die Nutzung der Trauerhalle
Für die Benutzung der Trauerhalle wird keine Gebühr erhoben. 
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Gemeinde Hohenfelden

Gemeinde Nauendorf

§ 7 Verwaltungsgebühren
(1)	 Zustimmung zur Errichtung eines Grabmales                     15,00 €
(2)	 Ausstellung von Urkunden und Genehmigungen 	      10,00 €

jeglicher Art (z. B. Urnenplatzbescheinigung)
§ 8 Gleichstellungsklausel

Alle Bezeichnungen, die sich aus dieser Satzung ergeben, gelten für 
alle Geschlechter.

§ 9 Inkrafttreten 
(1)	 Diese Satzung tritt zum 01.09.2026 in Kraft.
(2)	 Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Friedhofssatzung der 

Gemeinde Tonndorf vom 11.11.2021 außer Kraft.

Tonndorf, den 10.06.2026
Gemeinde Tonndorf                                             (Siegel)

gez. Tony Röser
Bürgermeister

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1.	 Der Gemeinderat der Gemeinde Tonndorf hat am 29.04.2026, Be-

schluss- Nr. 070-11/2026, die Friedhofsgebührensatzung der Ge-
meinde Tonndorf beschlossen.

2.	 Die Satzung wurde der Kommunalaufsicht des Landratsamtes 
Weimarer Land, als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 
21 Abs. 3 Satz 1 ThürKO, vorgelegt. Die Kommunalaufsicht hat 
mit Schreiben vom 06.05.2026, Az.: 11.90.05-80-2, den Eingang 
der Satzung bestätigt.

Gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung enthalten 
oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen sind, unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegen-
über der Gemeinde Tonndorf unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Tonndorf vom 29.04.2026

068-11/2026 Beschluss wurde abgelehnt 
Der Gemeinderat der Gemeinde Tonndorf erteilt zum Vorhaben „Um-
bau und Nutzungsänderung eines Wohnhauses zur Freien Talschule 
Tonndorf hier: Tektur zum Bauantrag AZ 20210491 “ auf dem Grund-
stück: Gemarkung Tonndorf; Flur 1; Flurstück 23, das gemeindliche 
Einvernehmen nach § 36 BauGB i.V.m. § 75 ThürBO.

069-11/2026	
Der Gemeinderat der Gemeinde Tonndorf beruft Frau Isabel Oeler-
Wenzlowski zur Wahlleiterin und Herrn Robin Seyfarth zum Stell-
vertreter der Wahlleiterin zur Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde 
Tonndorf im Jahr 2026.

070-11/2026	
Der Gemeinderat beschließt die umlagefähigen Kosten in Höhe von 
80 % an einer Grabstätte auf den Bürger umzulegen. Für die Nutzung 
der Trauerhalle sollen die umlagefähigen Kosten in Höhe von 0 % 
auf den Bürger umgelegt werden. Die Kalkulation vom 27.11.2025 
ist Bestandteil des Beschlusses.

071-11/2026	
Der Gemeinderat der Gemeinde Tonndorf beschließt die Friedhofsge-
bührensatzung der Gemeinde Tonndorf im Entwurf vom 27.11.2025. 
Der Satzungsentwurf ist Bestandteil des Beschlusses.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ho-
henfelden vom 19.03.202

056-10/2026
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Hohenfelden vom 12.12.2025 wird bestätigt.

057-10/2026
Der Gemeinderat beschließt die umlagefähigen Kosten in Höhe von 
80 % an einer Grabstätte auf den Bürger umzulegen. Die Kalkulation 
vom 10.11.2025 ist Bestandteil des Beschlusses.

058-10/2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt die Fried-
hofsgebührensatzung der Gemeinde Hohenfelden im Entwurf vom 
10.11.2025. Der Satzungsentwurf ist Bestandteil des Beschlusses.

059-10/2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt die Haushalts-
satzung 2026 mit den Anlagen Haushaltsplan und Stellenplan.

060-10/2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt den Finanz-
plan der Gemeinde Hohenfelden für die Jahre 2025 bis 2029.

061-10/2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden erteilt zum Bauantrag 
Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage (AGRI-PV-Anlage) auf 7 ha 
Bodenfläche mit Einfriedung Stahlmattenzaun Höhe 2,2 m auf dem 
Grundstück: Gemarkung Hohenfelden; Flur 5; Flurstücke 605 u.a. das 
gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB i. V. m. § 75 ThürBO, 
unter der auflassenden Bedingung den Abschluss eines Vertrages zur 
finanziellen Beteiligung von Kommunen an Freiflächenanlagen (Pho-
tovoltaikanlagen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2023 zwischen der Ge-
meinde Hohenfelden und den Betreiber der Photovoltaikanlage. 

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Nauendorf vom 19.03.2026

081-14/2026
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Nauen-
dorf vom 19.02.2026 wird bestätigt.

082-14/2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Nauendorf beruft Herrn Marek Heu-
singer zum Wahlleiter und Herrn Hendrik Walther zum Stellvertreter 
des Wahlleiters zur Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Nauendorf 
im Jahr 2026.

Bekanntmachung des Beschlusses aus dem öffentli-
chen Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemein-
de Nauendorf vom 29.04.2026

087-15/2026
Der Gemeinderat der Gemeinde Nauendorf beschließt die Erteilung 
des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB i. V. m. § 75 Ab-
satz 1 ThürBO zum Bauantrag „Errichtung einer Feuerwehrhalle als 
temporäre Übergangslösung auf dem Grundstück: Gemarkung Nauen-
dorf; Flur 1; Flurstück 58/32“.
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Gemeinde Klettbach

Informationen

Nichtamtlicher Teil

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Klettbach vom 02.04.2026

120-18/2026	
Die Niederschrift zum öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Klettbach vom 19.12.2024 wird bestätigt.

121-18/2026	
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Klettbach vom 06.11.2025 wird bestätigt.

122-18/2026	
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt, dass zum be-
absichtigten Entwurf zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Bad Berka keine Einwände bestehen und keine eigenen Planun-
gen vorliegen, die den Entwurf zur 2. Änderung des Flächennutzungs-
planes berühren.

123-18/2026	
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Aufhebung 
des Beschlusses Nr. 305-39/2024 des Gemeinderates Klettbach vom 
18.04.2024.

124-18/2026	
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt den Nutzungs-
vertrag zur eigenverantwortlichen Nutzung kommunaler Gebäude hier 
- Gemeindehaus Schellroda - zwischen der Gemeinde Klettbach und 
dem Schellroda Club e. V. (Verein) in dem als Anlage beigefügtem 
Nutzungsvertrages in der Version vom 19.01.2026, der Nutzungsver-
trag mit Anlagen ist Bestandteil des Beschlusses.

Bürgerbüro

Das Bürgerbüro ist an den Samstagen, 4. Juli 2026 und 1. August 2026, 
von 09:00 – 11:00 Uhr, für Sie geöffnet.

Beratung - Kontenklärung - Rentenanträge

Beratung und Auskunft zu rentenrechtlichen Angelegenheiten sowie 
Hilfe bei der Antragstellung von Renten wegen Erwerbsminderung, 
Alters- und Hinterbliebenenrenten bekommen Sie kostenfrei in den 
Sprechstunden vor Ort durch Ingo Torborg, Versichertenältester der 
Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.

Mittwoch, den 08.07.2026, im Baumbachhaus in Kranichfeld
von 13:30 bis 17:30 Uhr

Mittwoch, den 22.07.2026, im Bürgerhaus in Klettbach
von 14:00 bis 17:30 Uhr

Terminvereinbarungen erbeten unter Telefon 0176 46580070 (Di - DO 
12:00 - 13:00 Uhr) oder 03643 4697923 (MO - MI 19:00 - 19:30 Uhr) 
oder 03644 540769 (nur DI 09:00 - 12:00 Uhr) 
oder E-Mail: ingo.torborg@online.de.

Außensprechstunde der Betreuungsbehörde

Am 7. Juli 2026 findet die nächste Außensprechstunde der Betreu-

ungsbehörde vom Landratsamt Weimarer Land, im Verwaltungsgebäu-
de der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld (Alexanderstraße 7 in 
99448 Kranichfeld), von 13:00 – 15:00 Uhr, statt.

Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek Apolda

Hohenfelden, 03.07.2026, 17:05 – 17:45 Uhr

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

Die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld 
sucht für ihre Kindertageseinrichtungen 
ab dem 1. September 2026 wieder junge 
Menschen, die ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) absolvieren möchten. Das FSJ 
dient der Unterstützung des pädagogischen Teams, der Betreuung und 
Förderung von Kindern im Alltag (Spielen, Basteln, Essen) sowie der 
beruflichen Orientierung für die Freiwilligen. Die Laufzeit des FSJ 
beträgt ein Jahr, unser Träger ist schon seit vielen Jahren das DRK. 
Neben einem Taschengeld von monatlich 350,00 € übernimmt die Ein-
satzstelle auch die gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge für den 
Freiwilligen. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie gerne einen 
wertvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten wollen, dann freuen wir uns 
über Ihre Bewerbung.

Fred Menge, Gemeinschaftsvorsitzender

Agathe ist ein kostenfreies An-
gebot zur Vermittlung von Hil-
fen, für Begegnung und Gemein-
schaft und um Unterstützung in 
schwierigen Lebenssituationen 
zu finden, gemeinsam gegen 

Einsamkeit für Menschen ab 63 und für ein selbstbestimmtes Leben 
im eigenen Zuhause.

Telefonische Beratung & Hausbesuche 
AGATHE-Beraterin Beate Wuigk-Adam
Mobil: 01708705441, E-Mail: b.wuigk-adam@diakonie-wl.de

Sprechzeiten
Stadtbücherei Kranichfeld, Rudolf-Baumbach-Straße 4
08.07.2026, von 15:00 - 17:00 Uhr
12.08.2026, von 10:00 - 12:00 Uhr
09.09.2026, von 15:00 - 17:00 Uhr	

gefördert durch das Thüringer Sozialministerium

Ausschreibung Familienpreis 2026 für familienfreund-
liche Unternehmen im Kreis Weimarer Land

Das Lokale Bündnis für Familien im Weimarer Land schreibt mit Un-
terstützung des Kreises Weimarer Land erneut den Familienpreis für 
Unternehmen aus. Mit dem Preis werden Betriebe gewürdigt, die sich 
in besonderer Weise für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf en-
gagieren und familienfreundliche Angebote für ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schaffen. Der Familienpreis 2026 ist mit insgesamt 
2.000 Euro dotiert. Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausschreibung 
stehen unter anderem Maßnahmen zur Stärkung von Familien, die 
Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen, die Förderung famili-
enfreundlicher Netzwerke sowie besondere Angebote zur Gewinnung 
von Auszubildenden aus den Familien der Beschäftigten. Bewerbun-
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gen können vom Unternehmen selbst sowie von Kommunen, Verwal-
tungsgemeinschaften, sozialen Trägern, öffentlichen Institutionen und 
Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Weimarer Land eingereicht wer-
den. Voraussetzung ist eine schriftliche Einverständniserklärung des 
vorgeschlagenen Unternehmens. Der Bewerbungszeitraum läuft vom 
1. Juli 2026 bis zum 30. September 2026. Weitere Informationen so-
wie die Bewerbungsunterlagen sind auf der Internetseite des Lokalen 
Bündnisses für Familien im Weimarer Land unter www.buendnis-fuer-
familien-im-weimarer-land.de erhältlich.

Kita „Zwei-Burgen-Stadt“ zu Gast im Wald

Dank der Förderung des Ausschusses für Kultur und Soziales der Stadt 
Kranichfeld sowie einer Spende der Jagdgenossenschaft Kranichfeld  
konnten die Kinder und ErzieherInnen des Kindergartens „Zwei-
Burgen-Stadt“ erneut ihre Waldwochen in der Jagdhütte Hohenfelden 
sowie im angrenzenden Wald begehen. Das 4-wöchige Projekt, was 
sich großer Beliebtheit erfreut, findet nun schon seit mehreren Jahren 
statt und ermöglicht viele lehrreiche Stunden in der Natur und einen 
Ausgleich vom Kindergartenalltag. Ebenso gilt ein großes Dankeschön 
dem Förster und Waldpädagogen Johannes Raue, der den Kindern mit 
viel Engagement und Wissen die Besonderheiten des Waldes näherge-
bracht hat.

Ihr Team vom Kita Zwei-Burgen-Stadt

Kindertag voller Freude 
im Kindergarten „Rabatz“ in Kranichfeld

Mit schönem Wetter, fröhlichem Kinderlachen und vielen kreativen 
Angeboten feierten die Kinder unseres Kindergartens Rabatz am 1. 
Juni 2026 einen ganz besonderen Kindertag.

An verschiedenen Stationen konnten die Kinder Zuckerwatte genießen, 
Gipsformen bemalen, Sonnenschilder gestalten und bunte Pappblumen 
kreativ verzieren. Tanz, Spiel und gemeinsames Erleben sorgten für 
jede Menge Spaß und unvergessliche Momente. Der Kindertag zeigte 
einmal mehr, wie wichtig es ist, Kindern Zeit, Aufmerksamkeit und 
Raum für ihre Entwicklung zu schenken. Als Kindergarten „Rabatz“ 
begleiten wir Kinder täglich auf ihrem Weg des Entdeckens, Lernens 
und Wachsens. Wir verstehen uns als Ort des gemeinsamen Lernens, 
der Mitbestimmung und des respektvollen Miteinanders. 
Wer unsere Einrichtung kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen, 
mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns darauf, Familien auf einem 
wichtigen Abschnitt ihres Lebensweges begleiten zu dürfen.

Ihr Team vom Kita Rabatz

Neue Fußbälle für die „Dorfspatzen“ – Große Freude 
im Tonndorfer Kindergarten

Strahlende Kinderaugen und große Begeisterung prägten den Vormit-
tag im Kindergarten „Dorfspatzen“ in Tonndorf. Anlass war die fei-
erliche Übergabe mehrerer Fußbälle durch Herrn Fred Menge, Vor-
sitzender des SV 70 Tonndorf e. V., an den Kindergartenleiter Herrn 
Oliver Lausch. Die neuen Fußbälle wurden von den Kindern mit großer 
Freude in Empfang genommen. Kaum waren sie übergeben, wollten 
die kleinen Fußballerinnen und Fußballer die neuen Sportmaterialien 
sofort ausprobieren. Mit viel Begeisterung und Bewegung wurde auf 
dem Kindergartenspielplatz gekickt, gepasst und gespielt. Die Spen-
de passt hervorragend zum pädagogischen Konzept des Kindergartens 
„Dorfspatzen“, bei dem Bewegung an der frischen Luft einen beson-
deren Stellenwert einnimmt. Regelmäßige Aktivitäten im Freien för-
dern nicht nur die körperliche Entwicklung der Kinder, sondern stärken 
auch Teamgeist, Koordination und die Freude an gemeinsamer Bewe-
gung. Kindergartenleiter Oliver Lausch bedankte sich herzlich für die 
Unterstützung: „Die Fußbälle werden bei unseren Kindern täglich zum 
Einsatz kommen. Bewegung im Freien ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit, und die Freude der Kinder zeigt, wie wertvoll diese 
Spende ist.“ Auch der SV 70 Tonndorf e. V. sieht die Förderung von 
Kindern und Jugendlichen als wichtige Aufgabe. Mit der Übergabe 
möchte der Verein die Begeisterung für Sport und Bewegung bereits 
im frühen Kindesalter unterstützen. Die Kinder, das Team des Kinder-
gartens und die Eltern sagen daher ein herzliches Dankeschön an Herrn 
Fred Menge und den SV 70 Tonndorf e.V. für die großzügige Spende. 
Die neuen Fußbälle werden sicherlich noch viele fröhliche und bewe-
gungsreiche Stunden bei den „Dorfspatzen“ ermöglichen. Ein schönes 
Beispiel dafür, wie Vereine und Bildungseinrichtungen gemeinsam das 
Wohl der Kinder fördern und das Miteinander in der Gemeinde stärken.
Ihr Team vom Kita Dorfspatzen
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Kostenfreie Herzsicher-Schulung in Nauendorf: 
Teilnehmer erhalten Zertifikate

Der Verein Nauendorf 1349 e. V. hat in Zusammenarbeit mit der Björn 
Steiger Stiftung am 5. Juni 2026 eine kostenfreie Schulung zur Wie-
derbelebung von Erwachsenen, Kindern und Babys durchgeführt. Ziel 
der Veranstaltung war es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wich-
tige Kenntnisse und praktische Fähigkeiten für Notfallsituationen zu 
vermitteln. Im Mittelpunkt der Schulung, die durch die Fa. SIMPLE.
EMERGENCY aus Buttstädt durchgeführt wurde, standen die Grund-
lagen der Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) bei Erwachsenen, 
Kindern und Säuglingen. Darüber hinaus erhielten die Teilnehmer eine 
praxisnahe Einweisung in den sicheren Umgang mit einem Defibrilla-
tor (Defi) bei erwachsenen Betroffenen. Unter fachkundiger Anleitung 
konnten die verschiedenen Maßnahmen direkt geübt werden, sodass 
die Teilnehmer Sicherheit für den Ernstfall gewinnen konnten. Die 
Verantwortlichen des Vereins Nauendorf1349 e. V. zeigten sich erfreut 
über das Interesse an dem wichtigen Thema. Gerade in medizinischen 
Notfällen können schnelle und richtige Maßnahmen durch Ersthelfer 
entscheidend sein und Leben retten. Zum erfolgreichen Abschluss der 
Schulung erhielten alle Teilnehmer ein offizielles Zertifikat der Herzsi-
cher-Schulung. Damit wurde ihr Engagement für mehr Sicherheit und 
Hilfsbereitschaft im Alltag gewürdigt. Mit der gemeinsamen Veran-
staltung leisten der Nauendorfer Verein und die Björn Steiger Stiftung 
sowie SIMPLE.EMERGENCY einen wichtigen Beitrag zur Stärkung 
der Ersten Hilfe in der Region und fördern das Bewusstsein dafür, dass 
jeder Mensch im Notfall Leben retten kann.

Sommer im Baumbachhaus
 
Bis weit in den Juni hinein schlug das Wetter Kapriolen. Regen und 
empfindliche Kälte ließen die Weinabende unter der Linde noch nicht 
so recht zur Entfaltung kommen. Am 12. Juni 2026 mussten deswegen 
sogar die Evergreens aus Fritzis Musikladen abgesagt werden. Diese 
Veranstaltung findet nun am Freitag, dem 24. Juli 2026, um 19:00 Uhr, 
statt. Nun soll der Sommer aber kommen. Florian Zeller, der interna-
tional bekannte Pianist, wird sein Instrument am Freitag, dem 17. Juli 
2026, unter der Linde am Baumbachhaus präsentieren und ab 19:00 
Uhr das Publikum in einem Jazz-Abend mit Ragtime und Swing be-
geistern (Beginn des Weinabends um 18:00 Uhr, Eintritt frei). Am 19. 
Juli 2026, um 17:00 Uhr, laden die drei Künstler Udo Granz, Norbert 
Gladis und Daniel Fuchs zur Finissage ihrer Ausstellung „3x Kunst 
im Baumbachhaus - Malerei, Objekte, Steampunk“ ein. Dazu ist ein 
Überraschungsgast angekündigt (unglaublich, was es alles gibt), das 
Walking Blues Duo sorgt für die stimmungsvolle Unterhaltung und 
auch die Damen von Black & Beauty werden wieder mit ihrer Steam-
punk-Eleganz das Publikum begeistern. Der Juli 2026 klingt aus mit 
„Saxophon Solo“ unseres Kranichfelder Musiker-Urgesteins Reinhard 
Dörnfeld, der vielen auch durch die beliebten Stadtspaziergänge be-
kannt geworden ist. Beginn am Freitag, dem 31. Juli 2026, um 19:00 
Uhr, Eintritt frei, Einlass ab 18:00 Uhr.
 
Förderverein Baumbachhaus Kranichfeld e. V.

Super Erfolge bei den Waldjugendspielen

Unsere beiden 4. Klassen traten am 4. Juni 
2026 in Bad Berka im Kurpark bei den Wald-
jugendspielen gegen 12 andere Klassen an. An 
15 Stationen mussten sie ihr Wissen zum Thema 
"Wald" unter Beweis stellen. Aber auch sportli-
cher Ehrgeiz, Teamfähigkeit und Geschick wa-
ren beim Holzsägen, Blätterangeln oder Sägen 
von Baumstämmen gefragt. Die Otter erzielten 
einen tollen 8. Platz und unsere Delfine konn-
ten mit 252,7 Punkten den 1. Platz ergattern und 
holten das "Goldene Blatt" in unsere Grundschule. Ein großes Dan-
keschön an unseren Schulförderverein, der die Fahrtkosten übernahm.

Susanne Träger

Radonmessungen in Innenräumen in Thüringen

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
(TLUBN) führt 2026 wieder ein Messprogramm der Radonaktivitäts-
konzentration in Innenräumen durch. Interessierte Haus- und Woh-
nungseigentümer erhalten so die Möglichkeit, sich kostenfrei und 
einfach über die Radonsituation in ihren Wohnräumen zu informieren. 
Ziel der Messungen ist die Erweiterung der Datenbasis für die Ein-
schätzung der Radonsituation in Thüringen. Laut einer neuen Studie 
des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) können rechnerisch etwa 6 
% (2800 pro Jahr) aller Lungenkrebstodesfälle in Deutschland Radon 
in Wohnräumen zugeschrieben werden. Die Messungen sind einfach 
durchführbar und für die Teilnehmer mit einem geringen Aufwand ver-
bunden. Dazu werden kleine Exposimeter (Kunststoffdosen) per Post 
an die Teilnehmer zusammen mit einer Messanleitung verschickt und 
sollen für 1 Jahr in den Räumen aufgestellt werden. Die Ergebnisse 
der Messungen werden ausgewertet und Ihnen anschließend zuge-
sandt. Anonymisiert fließen die Daten in die thüringenweite Statistik 
zur Radonsituation ein. Interessierte Haushalte können sich ab sofort 
bis zum 01.09.2026 für die Teilnahme am Messprogramm Online unter 
www.tlubn.thueringen.de oder per E-Mail beim TLUBN anmelden, ein 
Rechtsanspruch auf die Teilnahme am Messprogramm besteht jedoch 
nicht. Fragen zum Messprogramm beantwortet das TLUBN unter der 
Radon - Hotline: Telefon: 0361 - 57 3943943, E-Mail: radon-info@
tlubn.thueringen.de

THÜRINGER LANDESAMT FÜR UMWELT, 
BERGBAU UND NATURSCHUTZ
Referat 63, Göschwitzer Straße 41, 07745 Jena

Jagdgenossenschaft Kranichfeld

Die Auszahlung des Reinertrages aus den Einnahmen der Jagdpacht 
erfolgt ausschließlich bargeldlos durch Überweisung und nach Antrag. 
Dementsprechend mögen bitte alle berechtigten Grundstückseigentü-
mer dies schriftlich bei der Jagdgenossenschaft Kranichfeld, mit Nen-
nung ihrer Bankverbindung, beantragen und der Jagdgenossenschaft 
Kranichfeld (Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld) übersenden.

Jörg Bauer, Jagdvorsteher
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Veranstaltungen

Veranstaltungen in unseren Mitgliedsgemeinden

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort
06.07.2026 18:30 Uhr Offenes Atelier – Malkurs für Erwachsene Baumbachhaus Kranichfeld
07.07.2026 14:00 Uhr Seniorentreff Baumbachhaus Kranichfeld
08.07.2026 15:00 Uhr AGATHE-Beratung Stadtbücherei Kranichfeld
09.07.2026 14:00 Uhr Schachspiel für Erwachsene Baumbachhaus Kranichfeld
10.07.2026 19:00 Uhr Weinabend unter der Linde Baumbachhaus Kranichfeld
11.07.2026 10:00 Uhr Hobby Horsing Turnier für Kinder Niederburg Kranichfeld
11. - 
12.07.2026

14:00 Uhr „3 x Kunst im Baumbachhaus - Malerei, 
Objekte, Steampunk“

Baumbachhaus Kranichfeld

11.07.2026 16:00 Uhr Charlie Moskau - Ein Tag am See Stausee Hohenfelden
11.07.2026 20:00 Uhr Kabarett „KO-Lästeriiin Niederburg Kranichfeld
15.07.2026 15:00 Uhr Auf Baumbachs Spuren – Treffen der 

Baumbachfreunde
Baumbachhaus Kranichfeld

15.07.2026 19:00 Uhr Offene Gesprächsrunde im Dialogformat 
„Sprechen und Zuhören“

Baumbachhaus Kranichfeld

17.07.2026 19:00 Uhr Weinabend unter der Linde Baumbachhaus Kranichfeld
18.07.2026 14:00 Uhr Kreativcafé Baumbachhaus Kranichfeld
19.07.2026 17:00 Uhr Finissage „3 x Kunst im Baumbachhaus - 

Malerei, Objekte, Steampunk“
Baumbachhaus Kranichfeld

24.07.2026 19:00 Uhr Weinabend Baumbachhaus Kranichfeld
31.07.2026 19:00 Uhr Weinabend unter der Linde Baumbachhaus Kranichfeld
04.08.2026 14:00 Uhr Seniorentreff Baumbachhaus Kranichfeld
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Katholisches Pfarramt Weimar

Gottesdienste in Kranichfeld
19.07.2026, 10:00 Uhr

Evang.-Luth. Pfarramt Klettbach

12.07.2026, 10:00 Uhr Gottesdienst in Klettbach
02.08.2026, 10:00 Uhr Gottesdienst in Klettbach

 Im Amtsblatt 

fi nden Firmeninserate,

Familienanzeigen 

und Danksagungen

eine große Beachtung.
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Du bist nicht mehr da wo Du warst, aber du bist überall, wo wir sind.

Uwe Kremser
* 18.07.1961  † 23.04.2026

Danke......
sagen wir allen, die sich mit uns in dieser 
schweren Zeit verbunden fühlten und auf 
so vielfältige und liebevolle Weise 
zum Ausdruck brachten.

Antje Meynhardt
Frank und Roland Kremser
Im Namen aller Angehörigen

Im Juli 2026
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135 Jahre Hahns Laden - weiter für sie geöffnet

Schulbuchbestellungen
Alles für die Schule

Dienstag und Donnerstag
10.00-12.00 Uhr und 15.00-18.00 Uhr

Mittwoch und Freitag
10.00-12.00 Uhr

Dr. Otto Hahn, Georgstraße 7, 99448 Kranichfeld
Tel.: 036450 - 30300, hahn-kranichfeld@t-online.de



4. Juli 2026 - Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld Nr. 07/2026Seite 14
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Email: merten@vg-kranichfeld.de

Neu im Sortiment:

Farben 

Tapeten 

Designbeläge

Product & Service

Stefan Lange
Steuerberater
Dipl.-Betriebswirt (BA)

WWW.ECOVIS.COM

Im Dorfe 1a
99448 Nauendorf

Tel.: +49 (0)36209- 438 460
stefan.lange@ecovis.com
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Wer aufh ört zu werben,
um so Geld zu sparen,
kann ebenso seine Uhr 

anhalten,
um Zeit zu sparen.

Henry Ford  ·  1885-1945
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Hahndruck Kranichfeld e.K.
Georgstraße 7 · 99448 Kranichfeld

Tel.: 036450 / 42315 · Fax 036450 / 30031 
www.hahndruck.de · mail@hahndruck.de
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Ab Januar auch in unserem Ladengeschäft/Büro in Blankenhain, 
Marktstr. 5 kostenfreie Beratung und Angebote bekommen!

„Endlich Glasfaser-Ausbau in Kranichfeld, Bad Berka, Blankenhain 
und den Ortsteilen in fast jedes Gebäude!“
Alles gute für das Jahr 2026!

Vorteile durch CTS sichernVorteile durch CTS sichern


